
Meldung Mieterwechsel (für
Vermieter/Liegenschaftsverwaltungen)

Liegenschaftenbesitzer und Liegenschaftenverwaltungen sind nach dem Einwohnergesetz verpflichtet, Zu- und
Wegzüge innert 14 Tagen an die Einwohnerdienste zu melden.

Preis: gratis

zum Warenkorb

https://www.gachnang.ch/
https://www.gachnang.ch/
https://www.gachnang.ch/verwaltung/online-schalter/warenkorb.html/343

